
STADT TANGERMÜNDE
Bürgermeister

Beschlussvorlage BV 904-18
öffentlich

Datum:
Amt:

27.09.2018
Stadtwerke

Betreff
5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Tangermünde über die Erhebung von 
Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Wasserversorgung
(Wasserabgabensatzung)

Beratungsfolge Sitzungstermin
Betriebsausschuss 17.10.2018
Stadtrat 24.10.2018

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt die 5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Tangermünde über die
Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Wasserversorgung  
(Wasserabgabensatzung)  auf der Grundlage der Trinkwassergebührenkalkulation vom 
20.09.2018.

Pyrdok

Beratungsergebnis
Gremium:

Sitzung am: TOP:

Beschlussvorschlag wurde 
angenommen:

Beschlussvorschlag wurde 
abgelehnt:

Einstimmig Stimmenmehrheit Ja Nein Enthaltung

Beschluss-Nummer:

Anlagen
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Begründung zur Beschlussvorlage BV 904-185. Satzung zur Änderung der Satzung der 
Stadt Tangermünde über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen 
für die Wasserversorgung (Wasserabgabensatzung)
 

Der derzeitige einjährige Kalkulationszeitraum  für die Trinkwassergebühren ist zum 31.12.2018 
abgelaufen. Aus diesem Grund ist eine Neukalkulation der Gebühren  erforderlich geworden.
Diese Änderungen werden in einer 5. Satzung zur Änderung der Satzung gefasst. 

Abschnitt III Wasserbenutzungsgebühren
 
Gemäß Gebührenkalkulation vom 20.09.2018 verringert sich die Verbrauchsgebühr für den m³ 
Trinkwasser auf 1,28 €/m³ (Vorjahr 1,61 €/m³) netto.
Die Kalkulation der Trinkwassergrundgebühr ergab für einen Anschluss MNR Q3 4, waagerecht 
und senkrecht, für Neuzähler (normaler Trinkwasserhausanschluss) einen realen Betrag in Höhe 
von 86,00 €/ Jahr  (Vorjahr 50,00 €/ Jahr) für den Grundstückseigentümer. Die 
Zählergrundgebühren für die größeren Wasserzähler haben sich kalkulatorisch nicht verändert.
Weitere Veränderungen sind in der Satzung nicht getroffen worden.

Die Gebührensätze in der Wasserabgabensatzung sind Nettobeträge.

Tangermünde, den 27.09.2018

Schiess
Betr.-Ltr. Stadtwerke
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